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Auskunft 

Klappe Durchwahl 

B e a n tw 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. PARTIK-PABLE, 
HAIGERMOSER an den Bundesminister fUr Arbeit und S6ziales 

betreffend Subventionen an Amnesty International, Nr. l745/J 

Die anfragenden Abgeordneten richten an mich folgende Fragen: 

"1. Erhält Amnesty International vOm Bundesministerium fUr Arbeit 

und Soziales Subventionen? 

2. Wenn ja, in welcher Höhe sind die Subventionen an Amnesty 

International? 

3. UnterstUtzt das Bundesministerium fUr Arbeit und Soziales in 

irgendeiner anderen Form Amnesty International?" 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 1 und 2: 

Amnesty International erhält vom Bundesministerium fUr Arbeit und 

Soziales keine Subventionen. 

Zu 3: 

Amnesty International wurde vom Bundesministerium fUr Arbeit und 

Soziales auch in keiner anderen Form unterstUtzt. Zwecks Beschäf­

tigung einer Arbeitslosen wurde vom Landesarbeitsamt Wien im 

Jahre 1987 gemäß § 35 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit § 36 Abs. 4 

lit. b des Arbeitsmarktförderungsgesetzes eine Beihilfe in der 

Höhe von S 136.437,86 gewährt. 
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